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Antragsteller:

Familienname Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum Geburtsort

Staatsangehörigkeit
 Deutsche(r)

Andere Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Vorgelegte Unterlagen

Personalausweis/Reisepass-Nr.

Führerschein Klasse/n ausgestellt am

ausstellende Behörde in

Liste-Nr. Führerschein-Vordrucknummer in  Urschrift

Lichtbild (Brustbild) Größe 35 x 45 mm

Ort, Datum Unterschrift
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Verfügung der Verwaltungsbehörde
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1. Antrag eingegangen am ______________________. Die Zuständigkeit ist gegeben. Die
erforderlichen Beilagen sind vorhanden.

2. Die Angaben zur Person wurden überprüft. Es ergaben sich – keine – Beanstandungen.
Ausweis wurde zurückgegeben.

3. Der vorgelegte Führerschein wurde überprüft, es ergaben sich – keine – Beanstandun-
gen. Die amtlich beglaubigte Abschrift – Ablichtung – wird zum Akt genommen.

4. Die für die ausländische Fahrerlaubnis erforderliche Übersetzung liegt gegebenenfalls
vor und wird zum Akt genommen.

5. Es bestehen – keine – Bedenken zur Person des Antragstellers, deshalb unterbleibt An-
frage beim KBA – erfolgt am ______________________.

6. Der Antragsteller hat das gemäß § 8 VInt. vorgeschriebene Mindestalter, auch die übri-
gen Voraussetzungen für die Erteilung des Internationalen Führerscheins sind erfüllt.

7. Der Internationale Führerschein wird ausgestellt für Klasse/n:__________________
er ist gültig bis: ______________________, Nr. ______________________.

8. Zum Akt.

Ort, Datum Unterschrift

Empfangsbestätigung des Antragstellers:

Internationalen Führerschein

Sonstiges: 

Ort, Datum

(Unterschrift)
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